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  öffentlich  Vorlage Nr. 500/2011-7

    Stand 28.10.2011
 
Betreff 
 

Bebauungsplan Wb 02 in der Ortschaft Walberberg - 1. Änderung; 
Offenlagebeschluss 

 
Beschlussentwurf Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften: 
Der Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften empfiehlt dem Rat, wie folgt zu 
beschließen: 

siehe Beschlussentwurf Rat 
 
Beschlussentwurf Rat:  
Der Rat beschließt, den vorliegenden Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Wb 02 
in der Ortschaft Walberberg für einen Bereich zwischen Hanrathstraße, Schützenstraße, 
Matthias-Claudius-Weg und Röntgenstraße (Parzellen Nrn. 426 – 429, 202 und 541, Flur 11, 
Gemarkung Walberberg) einschließlich der vorliegenden textlichen Festsetzungen sowie der 
vorliegenden Begründung gemäß § 3 (2) BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich aus-
zulegen. 
 
Sachverhalt 
Das Plangebiet umfasst die Parzellen Nrn. 426 – 429, 202 und 541, Flur 11, Gemarkung 
Walberberg zwischen Hanrathstraße, Schützenstraße, Matthias-Claudius-Weg und Rönt-
genstraße im Bereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes Wb 02 in der Ortschaft Walber-
berg. Der Bebauungsplan weist die Parzelle 541 als Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbe-
stimmung Kirche sowie die Parzellen 426 – 429 uns 202 als Verkehrsfläche bzw. Grünfläche 
aus.  
 
Ziel der Änderung des Bebauungsplanes ist die Ausweisung zweier Baufelder auf der Par-
zelle Nr. 541. Die Zuwegung erfolgt über die Röntgenstraße und den Matthias-Claudius-
Weg.  
 
Schon vor längerer Zeit hatte die evangelische Kirchengemeinde Brühl gegenüber der Stadt 
Bornheim den Wunsch geäußert, Teile ihres Kirchenlandes für Wohnbauzwecke zu veräu-
ßern. Die Gewinne aus den Verkäufen sollen der Sanierung des Kirchengebäudes der Mar-
tin-Luther-Kirche in Walberberg dienen. Diese Verpflichtung wurde im Rahmen einer notariel-
len Beglaubigung im September 2009 durch die evangelische Kirchengemeinde Brühl bestä-
tigt. 
 
Im Flächennutzungsplan wurden die betreffenden Flächen im Rahmen der Neuaufstellung 
auf Antrag der Kirchengemeinde als Wohnbaufläche dargestellt und so durch die Bezirksre-
gierung Köln genehmigt. 
 
Aufgrund der integrierten Lage des Plangebietes hat der Rat der Stadt Bornheim in seiner 
Sitzung am 14.04.2011 gemäß § 13a BauGB die Durchführung eines Bebauungsplan-
verfahrens der Innenentwicklung beschlossen. In der Zeit vom 30.05.2011 bis 27.06.2011 
hatte die Öffentlichkeit Gelegenheit, sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die 



500/2011-7  Seite 2 von 2 
 

wesentlichen Auswirkungen der Planung zu informieren und sich dazu äußern. Stellungnah-
men der Öffentlichkeit gingen in diesem Zeitraum nicht ein. 
Nun soll im nächsten Verfahrensschritt die Offenlage für den vorliegenden Rechtsplanent-
wurf durchgeführt werden. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
1.500,- € für die Bekanntmachung, Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung und Erstel-
lung der nächsten Vorlage. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
1 Übersichtsplan 
2 Rechtsplanentwurf 
3 Textliche Festsetzungen 
4 Begründung 


